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See the notice on TED website

206144-2026 - Result
Germany – Servers – Rahmenvereinbarung Serverhardware
OJ S 59/2026 25/03/2026
Contract or concession award notice – standard regime
Supplies

1. Buyer

1.1.  Buyer
Official name: Freistaat Thüringen vertreten durch das Thüringer Landesrechenzentrum
Email: vergabe@tlrz.thueringen.de
Legal type of the buyer: Regional authority
Activity of the contracting authority: General public services

2. Procedure

2.1.  Procedure
Title: Rahmenvereinbarung Serverhardware
Description: Gegenstand der zu erbringenden Leistungen ist eine Rahmenvereinbarung zur 
Lieferung von Server-Hardware mit variabler Ausstattung, einer einheitlichen Management-
Software für die Server sowie Dienstleistungen mit unmittelbarem Bezug zur 
Hardwarelieferung.
Procedure identifier: 113faecd-ab65-4803-bc3e-2f15798d28d9
Internal identifier: TLRZ-V-25-037
Type of procedure: Open
The procedure is accelerated: no

2.1.1.  Purpose
Main nature of the contract: Supplies
Main classification (cpv): 48820000 Servers
Additional classification (cpv): 50312100 Maintenance and repair of mainframe computers, 
48000000 Software package and information systems, 72267000 Software maintenance and 
repair services, 51611100 Hardware installation services

2.1.2.  Place of performance
Country subdivision (NUTS): Erfurt, Kreisfreie Stadt (DEG01)
Country: Germany

2.1.4.  General information
Additional information: a) Die Einreichung des Angebotes hat unter Verwendung des 
Formblattes Angebotsschreiben, das Bestandteil der Vergabeunterlagen ist, zu erfolgen. b) 
Kommunikation: Die Beantwortung von Bieterfragen sowie die Bereitstellung von geänderten 
Vergabeunterlagen erfolgt ausschließlich über die E-Vergabe-Plattform (www.evergabe-online.

 c) Einsatz von Nachunternehmern (NU): Der Bieter hat in seinem Angebot die de).
Auftragsteile zu bezeichnen, die er durch NU erbringen lassen will und welche NU dafür 
vorgesehen sind. Es ist das Formblatt „Einsatz Dritter /Nachunternehmer“ zu verwenden. Für 
diese NU sind die unter Ziff. 5.1.9 der Bekanntmachung genannten Angaben, Erklärungen und 
Nachweise vorzulegen. Es ist das Formblatt „Erklärungen und Nachweise zur Eignung“ zu 
verwenden. Mit dem Angebot ist zudem von jedem dieser NU eine Erklärung vorzulegen, aus 
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der hervorgeht, dass der NU im Falle der Auftragsvergabe an den Bieter diesem mit seinen 
Fähigkeiten (Mittel/Kapazitäten) für die benannten Leistungsteile zur Verfügung steht 
(„Formblatt Verpflichtungserklärung“). Weiterhin ist das ausgefüllte und unterschriebene 
Formblatt „Nachunternehmererklärung hinsichtlich vertraulicher Informationen“ mit dem 
Angebot einzureichen. Des Weiteren ist von jedem dieser Nachunternehmer das Formblatt 
„Eigenerklärung des Nachunternehmers zum Thüringer Vergabegesetz“ vollständig 
auszufüllen und dem Angebot beizufügen. Diese Regelungen gelten nur für 
Nachunternehmer, die - entweder 15% oder mehr der voraussichtlich wertmäßig (in EUR, 
netto) zu erbringenden Leistungen erbringen werden und /oder - durch die von ihnen zu 
erbringende Leistung unmittelbar in Kontakt (in Form einer Leistungsschnittstelle) zum 
Auftraggeber geraten. d) Eignungsleihe: Der Bieter kann sich zum Nachweis der 
erforderlichen wirtschaftlichen und finanziellen sowie technischen und beruflichen 
Leistungsfähigkeit der Kapazitäten anderer Unternehmen bedienen, unabhängig von der 
zwischen dem Bieter und den anderen Unternehmen bestehenden Verbindungen. In diesem 
Fall sind die unter Ziff. 5.1.9 der Bekanntmachung genannten Angaben, Erklärungen und 
Nachweise auch für diese Unternehmen vorzulegen. Es ist das Formblatt „Erklärungen und 
Nachweise zur Eignung“ zu verwenden. Mit dem Angebot ist zudem von jedem dieser 
Unternehmen eine Erklärung vorzulegen, aus der hervorgeht, dass das Unternehmen im Falle 
der Auftragsvergabe an den Bieter diesem mit seinen Fähigkeiten (Mittel/Kapazitäten) für die 
benannten Leistungsteile zur Verfügung steht (Formblatt „Verpflichtungserklärung“). Weiterhin 
ist das ausgefüllte und unterschriebene „Formblatt Nachunternehmererklärung hinsichtlich 
vertraulicher Informationen“ mit dem Angebot einzureichen. Es wird darauf hingewiesen, dass 
der Bieter sich nur auf die berufliche Leistungsfähigkeit eines anderen Unternehmens berufen 
kann, wenn dieses im Fall der Auftragserteilung die Leistung erbringt, für die diese 
Kapazitäten benötigt werden. Nimmt ein Bieter die Kapazitäten eines anderen Unternehmens 
im Hinblick auf die erforderliche wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfähigkeit in Anspruch, 
ist für die Auftragsausführung eine entsprechende gesamtschuldnerische Haftung des Bieters 
und des anderen Unternehmens sicherzustellen. e) Bietergemeinschaft: Im Falle einer 
Bietergemeinschaft haben deren Mitglieder mit dem Angebot zu erklären, dass - und aus 
welchem Grund die Bietergemeinschaft zulässig und ohne Verstoß gegen § 1 des Gesetzes 
gegen Wettbewerbsbeschränkungen gebildet wurde, - das geschäftsführende Mitglied die 
Bietergemeinschaft rechtsverbindlich vertreten darf und - alle Mitglieder im Auftragsfall als 
Gesamtschuldner haften. Es ist das Formblatt „Bietergemeinschaftserklärung“ zu verwenden. 
Zudem ist durch jedes Mitglied der Bietergemeinschaft das Formular „Erklärungen und 
Nachweise zur Eignung“ dem Angebot ausgefüllt beizufügen. f) Das Unternehmen verpflichtet 
sich im Falle der Auftragsvergabe , für jeden schuldhaften Verstoß gegen eine der 
Verpflichtungen nach den §§ 6, 7 und 12 Abs. 2 ThürVgG, eine Vertragsstrafe im Sinne von § 
13 Abs. 1 S. 1 ThürVgG in Höhe von 3 % des Auftragswertes an den Auftraggeber zu zahlen. 
Das Unternehmen verpflichtet sich ebenfalls zur Zahlung der Vertragsstrafe für den Fall, dass 
der Verstoß durch einen von ihm selbst eingesetzten Nachunternehmer oder einen von 
diesem eingesetzten Nachunternehmer begangen wird, es sei denn, das Unternehmen kannte 
den Verstoß nicht und musste ihn auch nicht kennen. Die Geltendmachung dieser 
Vertragsstrafe bleibt nach § 13 Abs. 4 ThürVgG von der Geltendmachung einer Vertragsstrafe 
aus anderen Gründen sowie der Geltendmachung sonstiger Ansprüche unberührt. Der 
Auftraggeber ist zur fristlosen Kündigung des Vertrages berechtigt, wenn das Unternehmen 
und/oder dessen Nachunternehmer die aus dem § 6 ThürVgG resultierenden Anforderungen 
schuldhaft nicht erfüllt/erfüllen oder schuldhaft gegen die Verpflichtungen der §§ 7 und 12 Abs. 
2 ThürVgG verstößt/verstoßen. g) Art. 5k der Verordnung (EU) 2022/576 vom 08.04.2022: Der 
Bieter erklärt für sein Unternehmen, dass - dieses nicht zu den in Artikel 5 k) Absatz 1 der 
Verordnung (EU) Nr. 833/2014 in der Fassung des Art. 1 Ziff. 23 der Verordnung (EU) 2022
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/576 des Rates vom 8. April 2022 über restriktive Maßnahmen angesichts der Handlungen 
Russlands, die die Lage in der Ukraine destabilisieren, genannten Personen oder 
Unternehmen gehört, die einen Bezug zu Russland im Sinne der Vorschrift aufweisen aa) 
durch die russische Staatsangehörigkeit des Bieters oder die Niederlassung des Bieters in 
Russland bb) durch die Beteiligung einer natürlichen Person oder eines Unternehmens, auf 
die eines der Kriterien nach Buchstabe aa zutrifft, am Bieter über das Halten von Anteilen im 
Umfang von mehr als 50% cc) durch das Handeln des Bieters im Namen oder auf Anweisung 
von Personen oder Unternehmen, auf die die Kriterien der Buchstaben aa und/oder bb zutrifft, 
- die am Auftrag als Unterauftragnehmer, Lieferanten oder Unternehmen, deren Kapazitäten 
im Zusammenhang mit der Erbringung des Eignungsnachweises in Anspruch genommen 
werden, beteiligten Unternehmen, auf die mehr als 10 % des Auftragswerts entfällt, ebenfalls 
nicht zu dem in der Vorschrift genannten Personenkreis mit einem Bezug zu Russland im 
Sinne der Vorschrift gehören und - er bestätigt und sicherstellt, dass auch während der 
Vertragslaufzeit keine als Unterauftragnehmer, Lieferanten oder Unternehmen, deren 
Kapazitäten im Zusammenhang mit der Erbringung des Eignungsnachweises in Anspruch 
genommen werden, beteiligten Unternehmen eingesetzt werden, auf die mehr als 10 % des 
Auftragswerts entfällt.
Legal basis: 
Directive 2014/24/EU
vgv - § 14 Abs. 4 Nr. 2 lit. c) VgV Die Dienstleistungen können nur von einem bestimmten 
Wirtschaftsteilnehmer ausgeführt werden.

5. Lot

5.1.  Lot: LOT-0000
Title: Rahmenvereinbarung Serverhardware
Description: Gegenstand der zu erbringenden Leistungen ist eine Rahmenvereinbarung zur 
Lieferung von Server-Hardware mit variabler Ausstattung, einer einheitlichen Management-
Software für die Server sowie Dienstleistungen mit unmittelbarem Bezug zur 
Hardwarelieferung. Als geschätzte Auftragsmenge (Schätzmenge) werden 200 Server 
angenommen. Die genaue Konfiguration wird mit dem jeweiligen Abruf festgelegt. Soweit 
Leistungen im Wert von 17.975.000,-EUR ohne Umsatzsteuer (Höchstvolumen) abgerufen 
wurden, ist aus der Rahmenvereinbarung kein weiterer Abruf möglich.
Internal identifier: TLRZ-V-25-037

5.1.1.  Purpose
Main nature of the contract: Supplies
Main classification (cpv): 48820000 Servers
Additional classification (cpv): 50312100 Maintenance and repair of mainframe computers, 
48000000 Software package and information systems, 72267000 Software maintenance and 
repair services, 51611100 Hardware installation services

5.1.2.  Place of performance
Country subdivision (NUTS): Erfurt, Kreisfreie Stadt (DEG01)
Country: Germany

5.1.3.  Estimated duration
Duration: 4 Years

5.1.6.  General information
Procurement Project not financed with EU Funds.
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The procurement is covered by the Government Procurement Agreement (GPA): yes
Additional information: Bindefrist: Die in Ziffer 5.1.12 der Bekanntmachung aufgeführte 
Bindefrist muss aus technischen Gründen angegeben werden und stellt lediglich einen 
Orientierungswert dar. Die relevante Bindefrist entnehmen Sie bitte den jeweils gültigen 
Vergabeunterlagen.

5.1.7.  Strategic procurement
Aim of strategic procurement: No strategic procurement

5.1.10.  Award criteria
Criterion: 
Type: Price
Name: Preis
Description: Der Preis ist zu 100% entscheidend.
Category of award weight criterion: Weight (percentage, exact)
Award criterion number: 100

5.1.15.  Techniques
Framework agreement: 
Framework agreement, without reopening of competition
Information about the dynamic purchasing system: 
No dynamic purchase system

5.1.16.  Further information, mediation and review
Review organisation: Thüringer Landesverwaltungsamt / Geschäftsstelle der Vergabekammer
Information about review deadlines: § 135 GWB (Unwirksamkeit) (1) Ein öffentlicher Auftrag ist 
von Anfang an unwirksam, wenn der öffentliche Auftraggeber 1. gegen § 134 verstoßen hat 
oder 2. den Auftrag ohne vorherige Veröffentlichung einer Bekanntmachung im Amtsblatt der 
Europäischen Union vergeben hat, ohne dass dies aufgrund Gesetzes gestattet ist, und dieser 
Verstoß in einem Nachprüfungsverfahren festgestellt worden ist. (2) Die Unwirksamkeit nach 
Absatz 1 kann nur festgestellt werden, wenn sie im Nachprüfungsverfahren innerhalb von 30 
Kalendertagen nach der Information der betroffenen Bieter und Bewerber durch den 
öffentlichen Auftraggeber über den Abschluss des Vertrags, jedoch nicht später als sechs 
Monate nach Vertragsschluss geltend gemacht worden ist. Hat der Auftraggeber die 
Auftragsvergabe im Amtsblatt der Europäischen Union bekannt gemacht, endet die Frist zur 
Geltendmachung der Unwirksamkeit 30 Kalendertage nach Veröffentlichung der 
Bekanntmachung der Auftragsvergabe im Amtsblatt der Europäischen Union. (3) Die 
Unwirksamkeit nach Absatz 1 Nummer 2 tritt nicht ein, wenn 1. der öffentliche Auftraggeber 
der Ansicht ist, dass die Auftragsvergabe ohne vorherige Veröffentlichung einer 
Bekanntmachung im Amtsblatt der Europäischen Union zulässig ist, 2. der öffentliche 
Auftraggeber eine Bekanntmachung im Amtsblatt der Europäischen Union veröffentlicht hat, 
mit der er die Absicht bekundet, den Vertrag abzuschließen, und 3. der Vertrag nicht vor 
Ablauf einer Frist von mindestens zehn Kalendertagen, gerechnet ab dem Tag nach der 
Veröffentlichung dieser Bekanntmachung, abgeschlossen wurde. Die Bekanntmachung nach 
Satz 1 Nummer 2 muss den Namen und die Kontaktdaten des öffentlichen Auftraggebers, die 
Beschreibung des Vertragsgegenstands, die Begründung der Entscheidung des 
Auftraggebers, den Auftrag ohne vorherige Veröffentlichung einer Bekanntmachung im 
Amtsblatt der Europäischen Union zu vergeben, und den Namen und die Kontaktdaten des 
Unternehmens, das den Zuschlag erhalten soll, umfassen. § 160 GWB (Einleitung, Antrag) (1) 
Die Vergabekammer leitet ein Nachprüfungsverfahren nur auf Antrag ein. (2) Antragsbefugt ist 
jedes Unternehmen, das ein Interesse an dem öffentlichen Auftrag oder der Konzession hat 
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und eine Verletzung in seinen Rechten nach § 97 Absatz 6 durch Nichtbeachtung von 
Vergabevorschriften geltend macht. Dabei ist darzulegen, dass dem Unternehmen durch die 
behauptete Verletzung der Vergabevorschriften ein Schaden entstanden ist oder zu entstehen 
droht. (3) Der Antrag ist unzulässig, soweit 1. der Antragsteller den geltend gemachten 
Verstoß gegen Vergabevorschriften vor Einreichen des Nachprüfungsantrags erkannt und 
gegenüber dem Auftraggeber nicht innerhalb einer Frist von zehn Kalendertagen gerügt hat; 
der Ablauf der Frist nach § 134 Absatz 2 bleibt unberührt, 2. Verstöße gegen 
Vergabevorschriften, die aufgrund der Bekanntmachung erkennbar sind, nicht spätestens bis 
zum Ablauf der in der Bekanntmachung benannten Frist zur Bewerbung oder zur 
Angebotsabgabe gegenüber dem Auftraggeber gerügt werden, 3. Verstöße gegen 
Vergabevorschriften, die erst in den Vergabeunterlagen erkennbar sind, nicht spätestens bis 
zum Ablauf der Frist zur Bewerbung oder zur Angebotsabgabe gegenüber dem Auftraggeber 
gerügt werden, 4. mehr als 15 Kalendertage nach Eingang der Mitteilung des Auftraggebers, 
einer Rüge nicht abhelfen zu wollen, vergangen sind. Satz 1 gilt nicht bei einem Antrag auf 
Feststellung der Unwirksamkeit des Vertrags nach § 135 Absatz 1 Nummer 2. § 134 Absatz 1 
Satz 2 bleibt unberührt.

6. Results

6.1.  Result lot identifier: LOT-0000
Winner selection status: No winner was chosen and the competition is closed.
The reason why a winner was not chosen: All tenders, requests to participate or projects were 
withdrawn or found inadmissible

6.1.4.  Statistical information
Received tenders or requests to participate: 
Type of received submissions: Tenders submitted electronically
Number of tenders or requests to participate received: 3

8. Organisations

8.1.  ORG-0000
Official name: Freistaat Thüringen vertreten durch das Thüringer Landesrechenzentrum
Registration number: 16900608-0001-03
Town: Erfurt
Postcode: 99099
Country subdivision (NUTS): Erfurt, Kreisfreie Stadt (DEG01)
Country: Germany
Email: vergabe@tlrz.thueringen.de
Telephone: 000
Roles of this organisation: 
Buyer

8.1.  ORG-0001
Official name: Thüringer Landesverwaltungsamt / Geschäftsstelle der Vergabekammer
Registration number: 16900334-0001-29
Town: Weimar
Postcode: 99423
Country subdivision (NUTS): Weimar, Kreisfreie Stadt (DEG05)
Country: Germany

mailto:vergabe@tlrz.thueringen.de
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Email: vergabekammer@tlvwa.thueringen.de
Telephone: 000
Roles of this organisation: 
Review organisation

8.1.  ORG-0002
Official name: Datenservice Öffentlicher Einkauf (in Verantwortung des Beschaffungsamts des 
BMI)
Registration number: 0204:994-DOEVD-83
Town: Bonn
Postcode: 53119
Country subdivision (NUTS): Bonn, Kreisfreie Stadt (DEA22)
Country: Germany
Email: noreply.esender_hub@bescha.bund.de
Telephone: +49228996100
Roles of this organisation: 
TED eSender

Notice information

Notice identifier/version: 25e4dd85-e327-4397-9d59-6867e87bcf46  -  01
Form type: Result
Notice type: Contract or concession award notice – standard regime
Notice subtype: 29
Notice dispatch date: 24/03/2026 09:34:13 (UTC+01:00) Central European Time, Western 
European Summer Time
Languages in which this notice is officially available: German
Notice publication number: 206144-2026
OJ S issue number: 59/2026
Publication date: 25/03/2026
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